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Augsburg, 10.9.2025 
Nr. 37 

INHALT 

• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 
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• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 

• Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Gewässer III. 

Ordnung, Diedorf                                                                                                                     

Landkreis Augsburg, für das Haushaltsjahr 2025 
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Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

Firma 

Grundstücks-GmbH & Co. eGbR 

GLOBUS Holding 

Leipziger Str. 8 

66606 St. Wedel  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 27.08.2025 Az.Nr. 4-1490-2025-

VA-135 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Geltungsdauer des 

Vorbescheides des Landratsamtes 

Augsburg vom 09.03.2023, Nr. 4-2726-

2022-VA wird um zwei Jahre, (das ist 

zum Ablauf des 14.03.2029) verlängert. 

 

2. Die Voraussetzungen, unter 

denen der Vorbescheid erteilt wurde, 

gelten weiter.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 27.08.2025 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

Firma 

Clariant Plastics & Coatings 

(Deutschland) GmbH 

Ludwig-Hermann-Str. 100 

86368 Gersthofen  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 29.08.2025 Az.Nr. 2-286-2025-

BA-120 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Erweiterung Gebäude 345 in 

Achse D-E/4-5 und Anbau Container in 

Achse A-B/1" auf dem Grundstück Fl.Nr. 

2235/47 der Gemarkung Gersthofen 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 29.08.2025 

versehenen Bauvorlagen wird erteilt. 

2. Von Art. 25 BayBO wird 

folgende Abweichung zugelassen: 

 

Das Tragwerk darf aus nichtbrennbaren 

Baustoffen ohne klassifizierte 

Feuerwiderstandsfähigkeit, anstelle 

feuerbeständig, ausgeführt bzw. 

belassen werden. 

 

3. Von Abschnitt 6.3.1 der 

Industriebau-Richtlinie (IndBauRL) wird 

folgende Abweichung zugelassen: 

 

Die Bühnen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen ohne klassifizierte 

Feuerwiderstandsfähigkeit, anstelle 

feuerbeständiger Geschossdecken mit 

feuerbeständigem Tragwerk, werden 

zugelassen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 
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Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 29.08.2025 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

Markt Meitingen 

Werner-von-Siemens-Str. 18 

86405 Meitingen  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 02.09.2025 Az.Nr. 2-289-2025-

BA-120 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

  

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Energetische Sanierung und 

barrierefreier Umbau Rathaus Meitingen 

sowie Ertüchtigung des Brandschutzes, 

sowie Nutzungsänderungen von 

Bibliothek zu Bürgerbüro und von 

Wohnen zu Büro" auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 260 der Gemarkung Meitingen 

entsprechend den mit dem 

Genehmigungsvermerk vom 02.09.2025 

versehenen Bauvorlagen wird erteilt. 

 

2. Von Art. 29 Abs. 1 BayBO wird 

folgende Abweichung zugelassen: 

 

Die neu geplanten Türen im DG zu den 

Räumen B1.10, B1.11, B1.01, B1.18, 

B1.19 und Flur Nord B1.83 dürfen 

vollwandig, dicht- und selbstschließend 

(VDS) anstatt feuerhemmend, rauchdicht 

und selbstschließend (T30RS) 

ausgeführt werden. 

 

3. Von Art. 34 Abs. 1 BayBO wird 

folgende Abweichung zugelassen: 

 

In der Einheit 1 im EG wird auf den 

notwendigen Flur verzichtet. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 

(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 02.09.2025 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des 

Zweckverbandes für Gewässer 

III. Ordnung, Diedorf 

Landkreis Augsburg, für das 

Haushaltsjahr 2025 

 

Das Landratsamt Augsburg hat als 

Rechtsaufsichtsbehörde die 

Haushaltssatzung mit Schreiben vom 

19.08.2025 genehmigt bzw. gewürdigt. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der 

Bekanntmachung an bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 

der Marktverwaltung Diedorf, Lindenstr. 

5, 86420 Diedorf innerhalb der 

allgemeinen Geschäftsstunden für 

jedermann zur Einsichtnahme auf. 

 

Siehe Anlage 1. 

 

Augsburg, den 03.09.2025 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 

 

 

 

 

 



Jakob, Laura
Schreibmaschine
Anlage 1




